
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1939/1/17 1Ob11/39
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.01.1939

Norm

EO §119 Abs2

Rechtssatz

Wurden abgesonderte Früchte dem Käufer noch nicht übergeben, dann gehört der ausständige Kaufschillingbetrag zu

den Erträgnissen. Darüber, ob die Sache in das Eigentum des Käufers übergegangen sind, kann im

Exekutionsverfahren nicht entschieden werden.

Entscheidungstexte

1 Ob 11/39

Entscheidungstext OGH 17.01.1939 1 Ob 11/39
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